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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1860/J der 
Abgeordneten Mario Kunasek, Petra Steger und weiterer Abgeordneter wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 5: 

In den Jahren 2013 und 2014 wurden und werden in allen Bereichen (Zentralleitung und 
nachgeordnete Dienststellen) des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz Verwaltungspraktikanten und Verwaltungspraktikantinnen eingesetzt. Eine detail-
lierte Aufschlüsselung der Tätigkeitsbereiche und Aufgabenstellungen ist aus verwaltungs-
ökonomischen Gründen leider nicht möglich. 

Die Anzahl der im Jahr 2014 eingesetzten Verwaltungspraktikanten und Verwaltungsprakti-
kantinnen kann zum derzeitigen Zeitpunkt leider noch nicht abgeschätzt werden. 
 
Zu den Fragen 6 bis 9: 

Die Entlohnung der Verwaltungspraktikanten und Verwaltungspraktikantinnen richtet sich 
nach den Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, wobei der Besoldung das 
Entlohnungsschema v zu Grunde gelegt ist. Die Zuordnung zu den einzelnen Entlohnungs-
gruppen erfolgt je nach Vorbildung (Universität, Fachhochschule, mittlere oder höhere Schu-
le, Lehre) und Verwendung. 
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Zu den Fragen 10 und 11: 

Verwaltungspraktikanten und Verwaltungspraktikantinnen werden grundsätzlich mit 40 Wo-
chenstunden beschäftigt. 
 
Zu den Fragen 12 bis 15: 

Im Rahmen eines Verwaltungspraktikums werden keine Überstunden angeordnet. Dies ist 
bereits aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Verwaltungspraktikum ausgeschlos-
sen. 
 
Zu den Fragen 16 bis 18: 

Die Dauer eines Verwaltungspraktikums beträgt maximal zwölf Monate. 
 
Zu den Fragen 19 und 20: 

Im Jahr 2013 wurden im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
keine unentgeltlichen Praktika vereinbart. 
 
Zu den Fragen 21 bis 24: 

Grundsätzlich handelt es sich bei Verwaltungspraktika um befristete Ausbildungsverhältnis-
se. Bei Bewerbungen für eine freie Planstelle wird bei entsprechender persönlicher und fach-
licher Eignung eine frühere Praktikumstätigkeit im Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz jedoch berücksichtigt. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

HBM Rudolf Hundstorfer 
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